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Physischer Zugang zu Einrichtungen

Inhalt  
Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass nur autorisierte 
Personen Zugang zu Gebäuden, Räumen oder anderen 
Bereichen mit schützenswerten Informationen oder 
Systemen erhalten. Es geht um gezielte 
Zugangskontrollen, Protokollierung und Überwachung, um 
unbefugtes Betreten zu verhindern. Ziel ist es, Menschen, 
Informationen, Geräte und Systeme vor physischen 
Bedrohungen zu schützen.

Pflichtpunkte  Zutrittskontrollsysteme (z. B. Karten, biometrisch, PIN) 
einsetzen

 Besucherverwaltung einführen (z. B. Anmeldung, 
Begleitung, Ausweise)

 Zugangsdaten regelmäßig überprüfen und widerrufen, 
wenn nicht mehr nötig

 Protokollierung und ggf. Überwachung von Zutritten 
(z. B. Videoüberwachung)

 Zugang nur nach dem Prinzip „Need to enter“ vergeben


